
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/6/5 4Ob330/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1984

Norm

UWG §6a

Rechtssatz

Die Beweislast für die mangelnde Irreführungseignung liegt ebenso wie die Beweislast dafür, daß das Mißverhältnis

zwischen Verpackungsgröße und Füllmenge durch die Eigenart der Ware oder verpackungstechnische Gründe bedingt

ist, bei demjenigen der solche Verpackungen in Verkehr setzt.
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